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ENERGIEAUSWEIStürWohngebäude ' 
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 fh~ 

Trelbhausgasemlsslonen fl!"~~~ kg co,.-Aqulvalent /(m2.a) 

Anforderungen pmäB GEG 2 Für Energiebedarfsberechnungen verwendetes 'kdahren 
Prim" leb Verfahren nach DIN V 18599 

Ist-Wert kWh/(m2.a) Anforderungswert ' kWh/(m2• a) 
Regelung nach § 31 GEG ("Modellgebäudeverfahrenj 
Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG 

Energetische aua1ttttt der GebäudehOUe t:!r~ 
Ist-Wert W/(m2-K) Anforderungswert ( _, W/(m2•K) 

Sommericher Wämleechutz {bei Neubau} eingehalten 

~ngaben zu 
Nutzung erneuerbarer Energien': O fQr Heizung O fii' Warmwasser 

Nutzung zur Erfüllung der 65%-EE•Regel gemäß § 71 Absatz 1 in 
Verbindung mit Absatz 2 oder 3 GEG 

§101ulg der 6596-EE"Reget durch pauschale Erfilllungsoptlonen 
nac;h § 71 Absatz 1.3.4 l.lld 5 In Yerblnduna mlt§..Z11U>JuLGßi s 
o Hau~ (Mlrmenetz) (§ 71b) 
O Wlrmept.lmpe (§ 71c} 
O Slromdirakttu1izung (§ 71d} 
O Sokl1herrrieche Anlage (§ 71e) 
O Heizungsanlage fQr BiomaaM oder Waasemoff/-derivate (§ 71f,g) 
0 Wlrmepumpen•Hyt:iridheizw,g (§ 71 h) 
0 Sotarthermle-Hybridhelzung (§ 71 h) 
0 Dc.entrale, elektrilche Wannwass«beroitung (§ 71 Absatz 5) 

El10JIYng der 6596:EE:Aeael aut Grundlaao.hQr Berechnung Im 
Eilzeffall nach§ 71 Abaatz 2 GEG: Anteil Wi~ Ant.il EE • Anleil EE1 

mebereit- der Enzel· aller 
et.llung 1: .,.lege: Anlagen 1: 

[T mnl-fflfil 
1 1-~~ 

summe•: , ~:l9.6l 
Nutzung bei Anlagen, für die die 65%"EE-Regel nicht gUt •: 
Art ct.r ameuerbaren Energie: Anteil EE": 

r . Im 
1 ....... ~-
c weitere Einträge und Erläuterungen In der Anlage 

1 siehe Fu3note 1 auf Seite 1 des Energleauswel888 
2 nur bei Neubau sowie bei Modernisierung Im Fall des§ 80 Absatz 2 GEG 
8 Mehrfacmennungen möglich 
' EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus 
5 Anteil der Einzelanlage an der WärmebereltsteUung aller Anlagen 
8 Anteil EE an der Wärmebereitstellung der 8nzelanlage/aler Anlagen 

.::veigl~lcbiwe:i}te. e·ndenirgie 4• '· 
~..i.;..;;;..:~~..Ü!l:i. - ~---- ..;..;..:.~.:.i;;,.....i::r;~~-

~lo 
o 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250 

li~läutery_ngen zuffi Berechnungsverfahren :i 

Das GEG lässt 10r die Berechnung des Energiebedarfs unterschlecHche 
Verfahren zu, die Im Elnzelfall zu unterschledllchen Ergebnissen fQhren 
können. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlau­
ben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen 
Energieverbrauch. Die ausgewiesenen BedarfswertederSkalaslnd spe­
zifische Werte nach dem GEG pro Quadratmeter Gebiudenutzfllche 
(AJ, die Im Allgemelnen $7Ößer Ist als die Wohnfläche des Gebäudes. 

7 nur bei einem gemeinsamen Nachweis mit mehreren Anlagen 
8 Summe elnschlleßllch gegebenenfalls weiterer Einträge In der Anlage 
9 Anlagen, die vor dem 1. Januar 2024 zum Zweck der Inbetriebnahme In 
einem Gebäude eingebau1 oder aufgestellt worden sind oder einer Über­
gangsregelung unterfallen, gemAß Berechnung Im Elnzelfall 

10 Anteil EE an der WärmebereltsteUung oder dem WärmS"/Kälteenerglebedarf 







) • ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude 
gemäß den§§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 16.10.2023 

Erläuterungen 

Angabe Gebäudeteil - Seite 1 

Bel 'v\lohngebäuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen 
als Wotmzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Energie­
ausweises gemäß§ 79 A.')satz 2 Satz 2 GEG auf den Gebäudeteil zu 
beschränl<sn, der getrennt a;s Wohngebäude zu behandeln ist (siehe im 
Einzelneo § 106 GEG). Die.s wird im Enargieausweis durch die Angabe 
"Gebäudeteil" deutlich gemacht. 

Erneuerbare Energien •- Serte 1 
Hier wird darüber informiert, wofür und in wolchor Art erneuerbare 
Energien genutzt werden. Bsi Neubauten ertilalt Seito 2 (Angaben zur 
Nutzung erneuerbarer Energi&.1) dazu we!1ore P..119.:i~n. 

Energiebedarf - Seite 2 

Der Energiebedarf wird hier durch den J;.;r,r1;1s-Prima:enar9iebedarf 
und den Endenergiebedarf dargestellt. Dlasc< Angaben werden rechne­
risch ermittelt. Die angegebenen Werte wera::lr: auf der Grundlage der 
Bauunterlagen bzw. gebäudebezogener Daten und unter Annahme von 
standardisierten Randbedingungen (z. 8. standa,disierte Klimadaten, 
definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und Innere 
Wärmegewinne usw.) berechnet. So lässt sich die energetische Qualität 
des Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage 
beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen 
erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächli­
chen Energieverbrauch. 

Primärenergiebedarf - Seite 2 
Der Primärenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebäudes ab. Er 
berücksichtigt neben der Endenergie mithilfe von Primärenerglefaktoren 
auch die so genannte "Vor1<ette" (Er1<undung, Gewinnung, Verteilung, 
Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energieträger (z. B. Heizöl, Gas, 
Strom erneuerbare Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen 
gering~n Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die 
Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung. 

Energetische Qualität der Gebäudehülle - Seite 2 
Angegeben ist der spezifische, auf die wärmeübertragende U~as-. 
sungsfläche bezogene Transmissionswärmeve_rlust. __ Er beschreibt die 
durchschnittliche energetische Qualität aller wärmeubertragend~n Um­
fassungsflächen (Außenwände, Decken, Fe~ster etc.) eines Gebäudes. 
Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen Wärmeschutz. A~ßer­
dem stellt das GEG bei Neubauten Anforderungen an den sommerlichen 
Wärmeschutz (Schutz vor Überhitzung) eines Gebäudes. 

Endenergiebedarf - Seite 2 
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, Jäh~­
lich benötigte Energiemenge für Heizung, Lüftung und Warmwasse~e1-
tung an. Er wird unter Standardklima-und Stan~r?nutz~ngsbed1~gun­
gen errechnet und Ist ein Indikator für die EnergleeffIzIenz eines Gebäudes 
und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf Ist die Energiemenge, 
die dem Gebäude unter der Annahme von standardisierten Bedingungen 
und unter Berücksichtigung der Energieverluste zugeführt werden muss, 
damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasse~arf und 
die notwendige Lüftung sichergestellt werden können. Ein ~eme~ Wert 
signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energ1eeffi21enz. 

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien - Seite 2 

Nach dem GEG mOssen Neubauten in bestimmtem Umfang erneuerbare 
Energien zur Deckung des Wärme- und Kälteenergle~arfs ~utzen. In 
dem Feld ,.Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien sind die der 
ein esetzten erneuerbaren Energien, der prozentuale Oeckungsan~e1I am 
w~ und Kälteenergiebedarf und der prozentuale Anteil der Pfhchter­
füllu abzulesen. Das Feld „Maßnahmen zur 8nsparung" wi~ ausge­
füllt ~enn die Anforderungen des GEG teilweise oder v<:>llständig durch 
Unt~hreitung der Anforderungen an den baulichen WärmeSChutz ge­
mäß § 45 GEG erfüllt werden. 

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 

Endenergieverbrauch - Seite 3 

Der Endenergieverbrauch wird für das Gebäude auf der Basis der Ab­
rechnungen von Heiz- und Warmwasser1<osten nach der Heizkostenver­
ordnung oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten errmtelt. 
Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebäudes 
und nicht der einzelnen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste 
Energieverbrauch für die Heizung wird anhand der konkreten örttichen 
Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutschlandwel­
ten Mittelwert umgerechnet. So führt beispielsweise ein hoher Verbrauch 
in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung 
des Gebäudes. Der Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energeti­
sche Qualität des Gebäudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert 
signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künftig zu 
erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht möglich; insbesondere können 
die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie 
von der Lage der Wohneinheiten im Gebäude, von der jeweiligen Nutzung 
und dem individuellen Verhalten der Bewohner abhängen. 
Im Fall längerer Leerstände wird hierfür ein pauschaler Zuschlag rechne­
risch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Im Interesse 
der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel elektrisch betrie­
benen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch Ober eine Pauschale 
berücksichtigt. Gleiches gilt für den Verbrauch von eventuell vorhandenen 
Anlagen zur Raumkühlung. Ob und inwieweit die genannten Pauschalen 
in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle Verbrauchserfassung" 
zu entnehmen. 

Prhnärenergjeverbrauch -Sejte 3 

Der Primärenergleverbrauch geht aus dem für das Gebäude ermittelten 
Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primärenergiebedarf wird er mithilfe 
von Primärenergiefaktoren ermittelt, die die Vorkette der jeweils einge­
setzten Energieträger berücksichtigen. 

Treibhausgasemjssionen - Seite 2 und 3 
Die mit dem Primärenerglebedarf oder dem Primärenergieverbrauch ver­
bundenen Treibhausgasemissionen des Gebäudes werden als äquivalen­
te Kohlendioxidemissionen ausgewiesen. 

Pflichtangaben für Immobilienanzeigen - Seite 2 und 3 
Nach dem GEG besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in § 87 
Absatz 1 GEG genannten Angaben zu machen. Die dafür erforderlichen 
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart 
der Seite 2 oder 3. 

Verglejchswerte - Seite 2 und 3 
Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte Wer­
te und sollen ledgllch Anhaltspunkte für grobe Verglei?he der ~erte ~le­
ses Gebäudes mit den Vergleichswerten anderer Gebäude sein. Es sind 
Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefähr cie Werte für die einzelnen 
Vergleichskategorien liegen. 
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